
WÄRMEDÄMMUNG 
MIT QUALITÄT
Fehler vermeiden bei der Wärmedämmung –
Grundlegende Empfehlungen



Mit einer fachgerechten Dämmung sparen Sie Energie 
und senken Ihre Heizkosten. Gleichzeitig gewinnt Ihr 
Haus an Wert, der Wohnkomfort steigt und die Bausub
stanz wird geschützt.

Aber nicht immer läuft eine energetische Sanierung wie 
gewünscht. In verschiedenen Untersuchungen und Stu
dien wurde festgestellt, dass ausbleibende Sanierungs
erfolge hauptsächlich durch Mängel bei der Bestands
aufnahme, der Planung und der Ausführung einer Maß
nahme verursacht werden. Fehlerquellen sind zum 
Beispiel fehlerhafte Bauteil anschlüsse oder nicht besei
tigte Schadensursachen wie Abdichtungsmängel bei 
Feuchtigkeit.

Auf eine gute Qualitätssicherung sollten Sie daher bei 
Ihrer geplanten Sanierungsmaßnahme nicht verzich
ten. In dieser Information sind verschiedene Punkte zu
sammengefasst, die grundsätzlich bei jeder Dämmmaß
nahme beachtet werden sollten. 

GUT BERATEN UND 
GUT GEPLANT

Jede Wärmedämmmaßnahme sollte mit einer genauen 
Bestandsaufnahme des Gebäudes oder Bauteils durch  
ei ne fachkundige Person beginnen. Welche Konstruktio
nen und Ma terialien sind vorhanden? Gibt es Schäden 
oder Feuchtigkeit? Welche Anschlüsse oder Installa tio
nen müs sen berücksichtigt werden? Je genauer die Be
standsaufnahme, desto besser können Sie planen und 
umso weniger »Überraschungen« erwarten Sie bei der 
Ausführung.

Auf dieser Grundlage sollte eine umfassende Beratung 
zur Auswahl und Ausführung der Maßnahmen, Problem
punkten, Materialwahl und Fördermöglichkeiten statt
finden. 

> SANIERUNGSKONZEPT ERSTELLEN

Es ist sinnvoll ein Sanierungskonzept für das gesamte 
Gebäude aufzustellen, denn viele Maßnahmen grei 
fen ineinander. Zum Beispiel machen sich die Kosten für 
ein Baugerüst schneller bezahlt, wenn etwa Dach und 
Außenwanddämmung gleichzeitig durchgeführt wer
den. Auch können Details und Anschlüsse besser ge
plant und Wärmebrücken vermieden werden. Bei umfas

senden Maßnahmen sind oft auch die Konditionen für 
Fördermittel besser. Aber auch für einzelne Dämmmaß
nahmen gibt es Förderprogramme, beispielsweise die 
Bundesförderung für effiziente Gebäude für Einzelmaß
nahmen (BEG EM). 

d
Eine Übersicht über die Förderprogramme für Ener
giesparmaßnahmen im Altbau finden Sie unter 

www.verbraucherzentralerlp.de/Foerderprogramme

!
Die meisten Fördermittel müssen vor Durchfüh
rung einer Maßnahme beantragt werden. Klä

ren Sie daher rechtzeitig die Fördervoraussetzungen!

> FLANKIERENDE MASSNAHMEN

Die Ausführung der Anschlüsse an angrenzende Bautei
le muss im Vorfeld geplant und festgelegt werden. Dabei 
ist besonders auf die Vermeidung oder Reduzierung von 
Wärmebrücken zu achten. 

Durch eine luftdichte Bauweise wird verhindert, dass 
warme feuchte Luft in ein Bauteil eindringt und Schäden 
verursacht. Vor allem bei Maßnahmen im Dachgeschoss 
sollte ein Luftdichtheitskonzept erstellt werden, das 
festlegt, wie eine luftdichte Ausführung sichergestellt 
werden kann.

Die Zuständigkeit für die einzelnen Arbeiten muss geklärt 
und verschiedene Fachfirmen müssen koordiniert werden.

Nach umfangreicheren Dämmmaßnahmen sollten die 
Einstellungen der Heizung an den verminderten Wärme
bedarf angepasst werden, sonst verschenkt man zusätz
liches Einsparpotential. Darüber hinaus kann eine Hei
zungsoptimierung mit hydraulischem Abgleich sinnvoll 
sein. Dieser stellt sicher, dass jeder Heizkörper die nöti
ge Heizwassermenge erhält und eine gleichmäßige Wär
meverteilung im Haus stattfindet. Dadurch werden die 
Wärmeverluste der Heizung und der Stromverbrauch der 
Heizungsumwälzpumpe reduziert.

!
Bei Sanierung zum Standard eines Effizienz
hauses ist bei einer Förderung im Rahmen der 

Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohnge
bäude (BEG WG) die Erstellung eines Luftdichtheits
konzeptes und ggf. eine rechnerische Einzelbetrach
tung der Wärmebrücken (detaillierter Wärme brü cken
 nachweis) erforderlich. 
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WORAUF ES BESONDERS ANKOMMT
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beheizt

unbeheizt

LUFTDICHTHEIT
Eine luftdichte Gebäudehülle 
verhindert Bauschäden, verringert 
Energieverluste und verbessert 
Schallschutz und Wohnbehag
lichkeit.

Die wichtigsten Instrumente der Qualitätssicherung

• Gründliche bautechnische und energetische Bestandsaufnahme

• Umfassende und kompetente Beratung

• Ausführliche Fachplanung mit Klärung aller Details

• Sorgfältige Ausführung durch eine Fachfirma

• Kontrolle der Ausführung durch eine unabhängige Bauüberwachung

LUFTDICHTHEIT
Eine luftdichte Gebäudehülle 
verhindert Bauschäden, ver
ringert Energieverluste und 
verbessert Schallschutz und 
Wohnbehaglichkeit.

WÄRMEBRÜCKEN
REDUZIEREN
Durch zusätzliche 
Dämmung an Sockel, 
Fensterleibungen  
und auskragenden 
Bauteilen wie z.B. 
Balkonen.

BAUTEILANSCHLÜSSE
Der Anschluss der Dämmung an 
andere Bauteile, wie z.B. Fenster, 
muss luftdicht und schlagregen
dicht sein.

LÜCKENLOSE DÄMMUNG
Die Wärmedämmung sollte den beheizten 
Bereich möglichst lückenlos umschließen.

FEUCHTESCHUTZ
Das Gebäude und der 
Dämmstoff müssen 
immer trocken blei  
ben. Ein feuchter 
»Mantel« hält nicht 
warm!

unbeheizt



MATERIALWAHL

> ENERGIE STANDARD

Im Falle der Dämmung von Außenbauteilen schreibt das 
Gebäudeenergiegesetz (GEG – früher Energieeinsparver
ordnung EnEV) in vielen Fällen einen Mindeststandard 
für die energetische Qualität vor. Für die gesamte Konst
ruktion, also zum Beispiel die Außenwand inklusive Putz 
und Dämmung, muss im Falle der Sanierung ein Min
destUWert eingehalten werden. Wie dick die Däm
mung dafür sein muss, hängt von der Wär me leitfähigkeit 
des Dämmstoffes ab (LambdaWert). 

i
Der UWert beschreibt den Wärmeverlust durch 
ein Bauteil von einem Quadratmeter bei einem 

Temperaturunterschied von einem Grad zwischen  
innen und außen. Die Wärmeleitfähigkeit beschreibt 
die Wärmedurchlässigkeit eines Materials. Sie wird 
auch mit WLS (Wär meleitfähigkeitsstufe) angegeben. 

Je kleiner beide Werte, umso besser ist die Dämmung.

Fast immer macht es aber Sinn, die Stärke der Dämmung 
etwas größer zu wählen, da die zusätzlichen Mehrkos
ten bei gleichzeitig höherer Energieeinsparung gering 
sind. Orientieren können Sie sich dabei an den meist 
strengeren Vorgaben der Förderprogramme.
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ALLES, WAS RECHT IST 

Bei jeder energetischen Sanierungsmaßnahme müs 
sen Gesetze, Vorschriften und Verordnungen eingehal
ten wer den. Dazu gehören zum Beispiel die Landesbau
ordnung RheinlandPfalz (LBO), das Denkmalschutzge 
setz, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die DIN 4108 
(Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden).

Vor der Durchführung müssen Sie als Eigentümer:in zu
nächst einige Dinge mit den örtlichen Genehmigungs
behörden abklären: 

• Baurechtliche Anforderungen z.B. an den Brandschutz, 
den Schallschutz oder die Statik

• Ist die Maßnahme genehmigungspflichtig?

• Gibt es Auflagen durch einen Bebauungsplan oder 
eine Gestaltungssatzung?

• Gibt es Auflagen aufgrund des Denkmalschutzes? 

• Im Falle einer Außendämmung: Nachbarzustimmung 
oder Baulast erforderlich?

• Sind weitere Genehmigungen erforderlich z.B. für  
das Stellen eines Gerüstes auf dem Gehweg?

Bei der Ausführung müssen von den Fachfirmen alle re
levanten DINNormen und Richtlinien – also die allge
mein anerkannten Regeln der Technik – für die einzelnen 
Maßnahmen und die Verarbeitungsrichtlinien der Her
steller beachtet werden. 

UWerte der Bauteile und erforderliche Dämmstärken

Bauteil Mindestanforderung nach GEG 2023 
bei Sanierung1

Anforderungen BEG EM6

UWert in 
W/(m2K)

Dämmstärke2 in cm UWert in 
W/(m2K)

Dämmstärke2 in cm

Außenwände 0,24 1214  0,20 1416

Steildächer 0,24 20 3 0,14 28 3

Flachdächer 0,20 1018 0,14 1624

Oberste Geschossdecke 0,24 1014 0,14 1422

Kellerdecke,  
Wände gegen unbeheizt

0,30 610 0,25 812

Bodenplatte 0,30 812 0,25 1014

Fenster4 1,30 2fachWSV5 0,95 3fach WSV5

Außentüren 1,80 1,30

1 Das GEG verlangt unter bestimmten Bedingungen die Ein
haltung von MindestUWerten, falls Maßnahmen ergriffen 
werden.

2 Je nach bestehender Konstruktion und Wärmeleitfähigkeit  
der Dämmung

3 bei Zwischensparrendämmung WLS 035 mit 15% Holzanteil, bei 
Kombination mit Aufsparrendämmung geringere Dicken möglich

4 Gesamt UWert für Glas/Rahmenkonstruktion
5 Wärmeschutzverglasung
6 Stand Juni 2025
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> DÄMMSTOFF IST NICHT  
GLEICH DÄMMSTOFF

Neben den wärmetechnischen Eigenschaften gibt es 
noch weitere Gesichtspunkte, die bei der Wahl eines 
Dämmstoffes beachtet werden müssen, wie die Druck
belastbarkeit, die Feuchteunempfindlichkeit oder das 
Brandverhalten. Hier gibt es zwischen den verschiede
nen Dämmmaterialien und den Produktformen (Platten, 
Matten, Schüttungen) erhebliche Unterschiede. 

Welcher Dämmstoff der richtige ist, richtet sich nach den 
bauphysikalischen und konstruktiven Anforderungen im 
jeweiligen Anwendungsfall. Die Eignung für einen be
stimmten Anwendungsbereich und bestimmte Produkt
eigenschaften verraten die Kürzel hinter der Dämmstoff
bezeichnung, zum Beispiel DZdk für Zwischensparren
dämmung, keine Druckbelastbarkeit (Bezeichnungen 
nach DIN 410810).

Bezüglich des Brandverhaltens werden Dämmstoffe nach 
der DIN 41021 bzw. EN 13501 in verschiedene Baustoff
klassen eingeteilt: 

• nicht brennbar: A1/A2
• schwerentflammbar: B1 bzw. B/C
• normalentflammbar: B2 bzw. D/E
• leichtentflammbar: B3 bzw. F

Welche Baustoffklasse eingesetzt werden muss, hängt 
vom Anwendungsfall und der Gebäudeklasse ab und 
wird in der Landesbauordnung geregelt. Leicht ent
flamm bare Dämmstoffe dürfen in Deutschland im Bau
wesen generell nicht verwendet werden. 

Für die meisten Dämmstoffe gilt eine europäisch harmo
nisierte Produktnorm oder eine Europäische Technische 
Bewertung (ETA), die technische Anforderungen oder 
Materi aleigenschaften vorgibt. Die Übereinstimmung 
muss jeweils vom Hersteller auf dem Produkt mit dem 
CEZeichen ge kennzeichnet werden.  

Zusätzlich können die Hersteller ihre Produkte freiwillig 
durch unabhängige Prüfinstitute überwachen und zerti
fizieren lassen, etwa mit dem Keymark oder QZeichen. 
Schadstoff und emissionsarme Dämmstoffe können 
zum Beispiel mit dem Natureplus Label oder dem blauen 
Engel gekennzeichnet sein.

t
CEZeichen, Prüfsiegel und die wichtigsten 
Produktdaten finden Sie auf dem Etikett, das 

auf der Verpackung der Dämmung angebracht ist.  
So lässt sich einfach prüfen, ob das angelieferte  
Material die geforderten und im Angebot beschriebe
nen Eigenschaften hat. Fotografieren Sie das Etikett 
oder heben sie ein Exemplar für Ihre Unterlagen auf!

Typisches Dämmstoffetikett

1

3

4

!
Achtung: Auf dem Etikett werden 
oft zwei unterschied liche Werte  

für die Wärme leit fähigkeit angegeben: der 
Be mes sungs  wert (λBWert) und der Nenn
wert (λDWert), der vom Hersteller nach 
EU Norm deklariert werden muss. Der Be
messungswert ist immer etwas hö her als 
der Nennwert, da hier nach deutschem 
Recht ein Sicher heits  zu schlag eingerech
net werden muss. 

Entscheidend für die Berechnung des U
Wertes und den GEGNachweis ist immer 
der Bemessungswert! Ist nur der Nenn
wert abgedruckt, lassen Sie sich den Be
messungswert vom Hersteller angeben.1 λBWert = Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λ = Lambda) 

2 λDWert = Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 
3 Brandverhalten/Baustoffklasse
4 Dicke der Dämmplatten

2



VOR DER AUFTRAGS
VERGABE

> FIRMENAUSWAHL, ANGEBOT  
UND AUFTRAG 

Gute Handwerksfirmen zu finden ist nicht immer ein
fach. Lassen Sie sich Empfehlungen und Referenzen ge
ben, und holen Sie mehrere Angebote ein. Diese sollten 
aussagekräftig, verständlich und übersichtlich gestaltet 
sein. Die Angebote sollten möglichst detailliert die Leis
tungen und benötigten Materialien beschreiben.  

Bevor die Angebote eingeholt werden, empfiehlt es sich, 
alle Arbeiten in einem Leistungsverzeichnis genau zu be
schreiben und aufzulisten. So stellen Sie sicher, dass die 
Angebote vollständig sind und besser verglichen werden 
können. Bei der Erstellung können Fachleute aus den 
Bereichen Energieberatung, Architektur oder Ingenieurs
wesen helfen.

Folgende Angaben sollten im Angebot 
enthalten sein

• Genaue Beschreibung der Konstruktion und  
Ausführung

• Art und Eigenschaften der Dämmung (Material, 
Dicke, Wärmeleitfähigkeit)

• Beschreibung aller Anschlussdetails mit Skizzen

• Genaue Beschreibung der Zusatzmaterialien 
(Dicht und Klebebänder, Folien, …)

• Größe der zu dämmenden Fläche

• Gesamtkosten pro Einheit, zum Beispiel pro m2 Fläche

• Einheitspreise oder der vorher auf Grundlage der 
Leistungsbeschreibung vereinbarte Pauschalpreis

• Sonderarbeiten wie Abdichtungsmaßnahmen,  
nötige Vorarbeiten, Anschlussarbeiten, …

• Produktdatenblätter, gegebenenfalls Bauaufsicht
liche Zulassung, UWertBerechnungen

• Gegebenenfalls Freistellungsbescheinigung 

Achten Sie nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die 
Qualifikation der Anbieter. Handwerksfirmen, die Däm
marbeiten durchführen, müssen in der Regel in der 
Handwerkskammer eingetragen sein. 

Die Qualifikation und eine regelmäßige Weiterbildung 
sollten nachgewiesen werden können. Entscheidend ist, 
dass nicht nur die Firmenleitung, sondern auch das Per
sonal auf der Baustelle geschult ist. 

Weitere Qualitätskriterien bei der  
Firmenauswahl

• Zugehörigkeit zu einem Fachverband

• Zertifizierung, zum Beispiel nach RAL

• Kompetente, umfassende Fachberatung

• Größe der Firma, Anzahl der geschulten  
Mitarbeitenden

• Eigene Mitarbeitende oder Subunternehmen?

• Gerichtsstand in Deutschland

Der Auftrag sollte so genau wie möglich erteilt werden. 
Es ist wichtig, den Auftragsumfang, den Ausführungs
termin, die Gewährleistungszeit und die Vergütung ver
bindlich zu regeln – am besten schriftlich. 

WÄHREND DER 
AUSFÜHRUNG

> VERTRAUEN IST GUT,  
KONTROLLE IST BESSER! 

Während der Bauphase sollten Sie die Arbeiten regel
mäßig überprüfen. Vergleichen Sie die im Angebot oder 
Bauvertrag vereinbarten Leistungen mit der Ausführung. 
Dokumentieren Sie das, was Sie vorfinden schriftlich, 
notieren Sie, welche Probleme wann aufgetreten sind 
und welche Entscheidungen wann getroffen wurden.  
Fotografieren Sie die Baufortschritte regelmäßig.

Empfehlenswert ist, vor allem bei größeren Maßnahmen 
wie einem Wärmedämmverbundsystem oder einer Dach
dämmung, eine Planung und Bauüberwachung durch  
eine unabhängige Fachkraft, zum Beispiel aus den Be
reichen Energieberatung, Architektur oder Ingenieurs
wesen. Diese plant und überprüft die fachgerechte Aus
führung der Arbeiten und unterstützt Sie bei der Abnah
me der Leistungen. 

|  Grundlegende Empfehlungen6



i
Wird eine BEGFörderung beantragt, ist bei den 
meisten Maßnahmen eine Baubegleitung er

forderlich. Die Kosten dafür können zusätzlich geför
dert werden. 
Mehr Info auf www.kfw.de oder www.bafa.de.

Ist die Dämmschicht erst einmal verkleidet oder verputzt, 
sind Mängel oft nicht mehr zu erkennen oder nur noch 
mit großem Aufwand zu beheben. Daher sollten immer 
die einzelnen Arbeitsschritte kontrolliert und vorhande
ne Mängel sofort beanstandet und beseitigt werden. 

Schon bevor die Verkleidung angebracht wird, kann zum 
Beispiel die Qualität der luftdichten Ausführung einer 
Dachdämmung durch einen sogenannten Luftdichtheits
test überprüft werden. Vorhandene Leckagen können 
dann noch geschlossen werden.

NACH DER  
AUS FÜHRUNG 

> ABNAHME

Sie sollten auf eine förmliche Abnahme mit schriftlichem 
Abnahmeprotokoll bestehen. Im Protokoll sollten die 
noch zu beseitigenden Mängel mit Fristsetzung, sowie 
die Gewährleistungsdauer aufgenommen werden.

Auch bei der Abnahme sollten Sie sich von einer fach
kun digen Person begleiten lassen, vor allem wenn keine  
Einigkeit über einen beanstandeten Mangel besteht. 

Folgende Unterlagen sind nach Abschluss der Maßnah
me von der ausführenden Firma zu übergeben:

• Unternehmererklärung gemäß GEG 
Darin muss Ihnen das Fachunternehmen nach Been
digung der Arbeiten schriftlich bestätigen, dass bei 
den durchgeführten Arbeiten die Vorgaben des GEG 
eingehalten wurden. Sie müssen die Unternehmerer
klärung zehn Jahre aufbewahren und auf Verlangen 
der zuständigen Baubehörde vorlegen.

 

• Bauaufsichtliche Zulassung der verwendeten 
Mate   rialien – sollte spätestens jetzt vorgelegt 
werden. 

• Übereinstimmungserklärung
Diese Erklärung ist nötig, wenn ein Dämmsystem ge
mäß seiner Zulassung bestimmte Systemkomponen
ten enthalten oder Eigenschaften besitzen muss, 
etwa bezüglich des Schall oder Brandschutzes. Das 
ist zum Beispiel bei einem Wärmedämmverbundsys
tem oder manchen Dachdämmungen der Fall. Damit 
bestätigt das Unternehmen, dass die Dämmmaß
nahme und alle ihre Bestandteile genau gemäß der 
gültigen Zulassung des Systemanbieters ausgeführt 
wurden. 

• Bedienungsanleitungen, Wartungs und Pflegehin
weise

> RECHNUNG

Nach der Abnahme und Beseitigung restlicher Mängel 
stellt das Fachunternehmen seine Schlussrechnung. 
Diese muss prüffähig sein, das heißt sie sollte über
sichtlich gestaltet sein und eine Vergleichbarkeit von 
Angebot und Abrechnung ermöglichen. Zusätzlich aus
geführte Arbeiten oder Änderungen sollten getrennt 
aufgeführt sein, ebenso die Lohnkosten. Bei Abrech
nung nach Einheiten müssen die abgerechneten Men
gen durch ein beigelegtes Aufmaß oder eine Mengenbe
rechnung nachgewiesen werden. Als Nachweis für För
dermittelgeber muss die Rechnung die ausgeführten 
Arbeiten mit An gaben zu Dämmstärke und qualität, die 
Objektanschrift und den Ausführungszeitraum enthal
ten.

> PFLEGE UND KONTROLLE

Kontrollieren Sie nach der Abnahme regelmäßig den Zu
stand der ausgeführten Dämmung, spätestens kurz vor 
Ablauf der Gewährleistungszeit. Mängel, die in dieser 
Zeit auftreten, muss der Unternehmer kostenfrei beseiti
gen. Sie sollten Mängel fotografisch dokumentieren und  
immer schriftlich melden, am besten per Einschreiben.

Aber auch danach gilt: Je eher ein Schaden entdeckt und 
behoben wird, umso geringer ist das Risiko für Folge
schäden, wie zum Beispiel durch Wasser, das über Risse 
im Putz in die Fassadendämmung eindringt. Eine regel
mäßige Instandhaltung verlängert so die Lebensdauer 
der Maßnahme und Sie sparen länger. 
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